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Vorwort 

Die Sicherheitsuntersuchung erfolgt in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 
996/2010 und dem Unfalluntersuchungsgesetz – UUG 2005, BGBl. I Nr. 123/2005 idgF. 

Einziges Ziel der Sicherheitsuntersuchung ist die Vermeidung zukünftiger gleichartiger oder 
ähnlich gelagerter Vorfälle. Die Sicherheitsuntersuchung zielt nicht darauf ab, Schuld– oder 
Haftungsfragen zu klären (§ 4 UUG 2005). 

Wenn nicht anders angegeben sind Sicherheitsempfehlungen an jene Stellen gerichtet, 
welche die Sicherheitsempfehlungen in geeignete Maßnahmen umsetzen können. Die 
Entscheidung über die Umsetzung von Sicherheitsempfehlungen liegt bei diesen Stellen. 

Der Zwischenbericht ist so formuliert, dass die Anonymität aller an dem Vorfall beteiligten 
Personen gewahrt wird.  

Alle in diesem Bericht angegebenen Zeiten sind in UTC angegeben (Lokalzeit = UTC + 2 
Stunden). 
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Hinweis 

Der Umfang der Sicherheitsuntersuchung und die dabei anzuwendenden Verfahren werden 
von der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes nach Maßgabe der Erkenntnisse, die sie 
zur Verbesserung der Flugsicherheit gewinnen will, festgelegt.  

Auf Darstellungen von Gegenständen und Örtlichkeiten (Fotos) in diesem Bericht sind 
eventuell unbeteiligte, unfallerhebende oder organisatorisch tätige Personen und 
Einsatzkräfte zu sehen, die gegebenenfalls anonymisiert sind. Da die Farben der Kleidung 
dieser Personen (z.B. Leuchtfarben von Warnwesten) möglicherweise von der Aussage der 
Darstellungen ablenken können, wurden diese bei Bedarf digital retuschiert (z.B. 
ausgegraut). 
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Einleitung 

Der Bereitschaftsdienst der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes Verkehrsbereich 
Zivilluftfahrt wurde von der Such- und Rettungszentrale der Austro Control GmbH (ACG) 
über den Vorfall informiert.  

Gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wurde eine 
Sicherheitsuntersuchung eingeleitet. 
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1 Tatsachenermittlung 

1.1 Beteiligtes Luftfahrzeug 

Betreiber: Unternehmen 
Luftfahrzeughersteller: Cessna Aircraft Company 
Type/Modell: TR182 Turbo Skylane RG 
Luftfahrzeugart: Motorflugzeug 
Staatszugehörigkeit: Dänemark 
Unfallort: Bereich des Flugplatzes Trieben (LOGI) 
Datum und Zeitpunkt: 25.05.2024, 15:35 UTC 
Startflugplatz: Flugplatz Trieben (LOGI) 
Zielflugplatz: Flugplatz Trieben (LOGI) 

1.2 Hergang 

Der Flugverlauf und der Hergang wurden aufgrund der Aussagen von Beteiligten und 
Zeugen in Verbindung mit den Erhebungen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
und der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes wie folgt rekonstruiert: 

Das Luftfahrzeug startete vom Flugplatz Trieben (LOGI) mit einem Piloten und vier 
Fallschirmspringern an Bord, darunter zwei Tandem-Passagiere. Während eines Steigflugs 
auf FL130, bei zunächst guten Sichtbedingungen und vorhandener Bodensicht geriet das 
Luftfahrzeug im Bereich des geplanten Absetzpunktes, unerwartet in eine rasch 
aufwachsende Wolke, was zu plötzlichem vollständigem Sichtverlust führte. Ein 
eingeleiteter Ausweichversuch mittels 180°-Kurve blieb erfolglos. In der Folge kam es zu 
einem unkontrollierten Flugzustand. Das Luftfahrzeug landete anschließend wieder am 
Flugplatz Trieben; es wurde niemand verletzt. Am Luftfahrzeug wurden jedoch strukturelle 
Schäden insbesondere im Bereich der Tragflächen-Streben-Verbindungen festgestellt. 
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1.3 Personenschäden 

Tabelle 1 Personenschäden 

Verletzungen Besatzung Passagiere Andere 

Tödliche - - - 

Schwere - - - 

Keine 1 4 - 

1.4 Schäden am Luftfahrzeug 

Das Luftfahrzeug wurde schwer beschädigt. 
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2 Untersuchungsfortgang 

Der Entwurf des Abschlussberichts befindet sich in Vorbereitung. Im Anschluss an das 
Konsultationsverfahren gemäß Art. 16 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 bzw. das 
Stellungnahmeverfahren gemäß § 14 Abs. 1 iVm § 21 Abs. 2 Unfalluntersuchungsgesetz - 
UUG 2005 idgF wird der Abschlussbericht auf der Website der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (bmimi.gv.at/sub) veröffentlicht. 
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3 Sicherheitsprobleme 

Während der Sicherheitsuntersuchung sind keine Sicherheitsprobleme zu Tage getreten, 
welche etwaige Präventivmaßnahmen erfordern würden, die nach Auffassung der 
Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes unverzüglich zur Verbesserung der 
Flugsicherheit zu ergreifen wären. 
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